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1. Vertragsschluss 
Der Vertrag kommt durch Bestätigung der SWLi in Textform 
zustande. Zugang zu den Ladepunkten erhält der Kunde nicht 
vor Ablauf der Widerrufsfrist gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 
2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert die SWLi hierzu 
ausdrücklich auf. 
2. Zugang zu den Ladepunkten 
2.1 Der Kunde erhält mit Herunterladen der Smartphone-
App AllgäuStrom Mobil und der Übermittlung der Zugangs-
daten und Kennwort durch den Mobilitätsanbieter die Mög-
lichkeit, sich an den Ladepunkten zu authentifizieren und 
diese zur Nutzung freizuschalten.  

2.2 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die vom Mobi-
litätsanbieter übermittelte Zugangsdaten sowie das Kenn-
wort vor dem Zugriff unberechtigter Dritter geschützt sind. 
Die Berechtigung des Kunden zur Nutzung der Zugangsdaten 
und Kennwort endet mit dem Zeitpunkt der Vertragsbeendi-
gung. 

2.3 Zusätzlich kann der Kunde zur Authentifizierung an den 
Ladepunkten und zur Freischaltung eine Ladekarte gemäß 
Preisblatt beauftragen. Einen Verlust der Ladekarte teilt der 
Kunde dem Mobilitätsanbieter unverzüglich unter der Tel.-
Nr. (08382) 704 117 oder per E-Mail an emob@sw-lindau.de 
mit. Der Mobilitätsanbieter wird die Ladekarte in diesem Fall 
unverzüglich nach Kenntnisnahme für die weitere Verwen-
dung sperren. Der Kunde trägt die Kosten der Karten-nutzung 
bis zur Mitteilung des Verlusts an den Mobilitätsanbieter. Der 
Mobilitätsanbieter übersendet dem Kunden unverzüglich 
eine neue Ladekarte. Er stellt den dadurch entstandenen Auf-
wand pauschal mit 20,00 € in Rechnung. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-zuweisen; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein 
und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kun-den ist zu-
dem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht ent-
standen oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

2.4 Die Ladekarte verbleibt im Eigentum der SWLi. Die Be-
rechtigung des Kunden zur Nutzung der Ladekarte entfällt ab 
dem Zeitpunkt der Vertragsbeendigung. Sie ist vom Kunden 
innerhalb von drei Wochen nach Vertragsende an die SWLi 
zurückzugeben. Die Rückgabe der Ladekarte erfolgt per Post-
versand an die SWLi oder durch Rückgabe im Kundencenter, 
Auenstraße 12, 88131 Lindau. 
3. Nutzung der Ladepunkte 
3.1 Der Kunde ist für die bestimmungsgemäße Nutzung der 
Ladepunkte verantwortlich und führt die Ladevorgänge ent-
sprechend der Bedienungshinweise durch. Die Bedienungs-
hinweise sind unter https://www.sw-lindau.de/de/privat-
kunden/strom/e-mobilitaet/ abrufbar und werden dem Kun-
den mit der Vertragsbestätigung mitgeteilt.  

3.2 Es obliegt dem Kunden vor jedem Ladevorgang zu prüfen, 
ob sein Elektrofahrzeug mit den technischen Voraussetzun-
gen des jeweiligen Ladepunktes kompatibel ist (z. B. zweipha-
siges Laden, Gleichstrom) und das Ladekabel keine Beschädi-
gungen aufweist.  

3.3 Während notwendiger Wartungs- oder Instandsetzungs-
arbeiten (z. B. zur Beseitigung von Störungen und Schäden) 
an den Ladepunkten oder für die Dauer einer Belegung durch 
andere Kunden besteht kein Anspruch des Kunden auf deren 
Nutzung.  

3.4 Der Kunde informiert die Störungsannahme der SWLi 
über die auf den Ladestationen vermerkte Störungs-Hotline 
Nummer über Störungen und Schäden an Ladepunkten, von 
denen er aufgrund eines Ladevorgangs Kenntnis erlangt. Eine 
Nutzung des betroffenen Ladepunkts darf in diesem Fall nicht 
begonnen bzw. fortgesetzt werden. Betreibt die SWLi den La-
depunkt selbst, wird er alle notwendigen Maßnahmen ergrei-
fen, um Störungen und Schäden an den Ladepunkten zu be-
heben und Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten. 
Kann der Kunde sein Elektrofahrzeug nicht von einem Lade-
punkt der SWLi entriegeln, wird die SWLi das Elektrofahrzeug 
schnellstmöglich nach Mitteilung durch den Kunden entrie-
geln. Dies gilt nicht, wenn die Entriegelung aus Gründen nicht 
erfolgen kann, die im Fahrzeug des Kunden begründet sind. 
Wird der Ladepunkt von einem Roamingpartner betrieben, 
wird die SWLi diesen über die Störung bzw. den Schaden in-
formieren. In diesem Fall wendet sich der Kunde für die Ent-
riegelung über die am Ladepunkt angegebenen oder in der 
Smartphone-App abrufbaren Kontaktdaten unmittelbar an 
den Roamingpartner. 

3.5 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Elektrizitätsversorgung ist die SWLi, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht an den 
Ladepunkten befreit.  

3.6 Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten 
durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss 
haben und deren Abwendung mit einem angemessenen 
technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht 
werden kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Natur-
katastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, hoheitliche 
Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich ge-
macht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungs-
pflichten befreit, solange diese Umstände und deren Folgen 
nicht endgültig beseitigt sind. 

3.7 Die SWLi ist weiter von ihrer Leistungspflicht befreit, so-
weit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetrei-
ber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbro-
chen hat. Schadensersatzansprüche des Kunden gegen die 
SWLi bleiben für den Fall unberührt, dass die SWLi an der Un-
terbrechung ein Verschulden trifft. 
4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Aufrechnung 
4.1 Die Abrechnung der Ladevorgänge erfolgt monatlich. 
Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang 
der Rechnung, fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens 
oder mittels Überweisung zu zahlen. 

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann die SWLi 
angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer Forde-
rung ergreifen; fordert die SWLi erneut zur Zahlung auf oder 
lässt die SWLi den Betrag durch einen Beauftragten einzie-
hen, stellt die SWLi dem Kunden die dadurch entstandenen 
Kosten pauschal gemäß nachfolgender Ziffer 10 in Rechnung. 
Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage 
nachzuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nach-
vollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten 
seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe 
der Pauschale. 

4.3 Gegen Ansprüche der SWLi kann nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge-
rechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden ge-
gen die SWLi aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichter-
füllung oder mangelhafter Erfüllung bei der Bereitstellung 
von Ladeinfrastruktur nach diesem Vertrag. 
5. Preise / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige ho-
heitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billi-
gem Ermessen 
5.1 Für die Nutzung der Ladepunkte der SWLi und der Lade-
punkte der Kooperationspartner zahlt der Kunde den Preis 
gemäß der Anlage Preisblatt. Der Preis wird kalkuliert auf 
Grundlage der Kosten, die für die Nutzung der Ladepunkte 
durch alle Kunden in diesem Tarif anfallen. Der Preis für die 
Nutzung der Ladepunkte enthält die Kosten für: den Betrieb 
der Ladepunkte, für Energiebeschaffung und Vertrieb inkl. 
Messstellenbetriebskosten, Netzentgelten und netzbezoge-
nen Abgaben und Umlagen, die EEG-Umlage, Stromsteuer 
sowie Roamingkosten 

5.2 Die SWLi ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 5.1 nach 
billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhun-
gen oder Ermäßigungen). Anlass für eine solche Preisanpas-
sung ist ausschließlich eine Änderung, der in Ziffer 5.1 ge-
nannten Kosten. Die SWLi überwacht fortlaufend die Ent-
wicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Preisan-
passung ist auf die Veränderung dieser Kosten seit der jeweils 
vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer bzw. – so-
fern noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer erfolgt ist 
– seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirk-
samwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kos-
tensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preis-
anpassung gegenläufig zu saldieren. Die SWLi ist verpflichtet, 
bei der Ausübung seines billigen Ermessens Kostensenkun-
gen nach den gleichen Maßstäben zu berücksichtigen wie 
Kostenerhöhungen, so dass Kostensenkungen mindestens in 
gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhun-
gen. Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die 
Ausübung des billigen Ermessens der SWLi gerichtlich über-
prüfen zu lassen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer 
sind nur auf den Zeitpunkt der jeweiligen Vertragsverlänge-
rung möglich, erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erstlauf-
zeit. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn die SWLi 

dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In die-
sem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der 
Kunde von der SWLi in der Mitteilung gesondert hingewie-
sen. 
6. Deaktivierung der Zugangsberechtigung des Kunden / 
Fristlose Kündigung 
6.1 Bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unwesentlicher 
Höhe ist die SWLi berechtigt, dem Kunden den Zugang zu den 
Ladepunkten durch Deaktivierung der Zugangsberechtigung 
zu entziehen. Dem Kunden wird der Entzug der Zugangsbe-
rechtigung mindestens zwei Wochen vorab in Verbindung 
mit einer Aufforderung zur Zahlung des offenen Betrages an-
gedroht. Erfolgt eine Deaktivierung, wird die Zugangsberech-
tigung nach Ausgleich der offenen Forderung unverzüglich 
wieder aktiviert.  

6.2 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Text-
form. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere im Fall eines 
wiederholten Zahlungsverzuges in nicht unwesentlicher 
Höhe vor, wenn der Kunde seiner Zahlungspflicht nicht inner-
halb einer Woche nach Zugang einer Zahlungsaufforderung 
mit Kündigungsandrohung nachkommt. Ein wichtiger Grund 
liegt für den Mobilitätsanbieter weiterhin vor, wenn der 
Kunde wiederholt, andere als die in den Vertrag einbezoge-
nen Fahrzeuge an den Ladepunkten lädt bzw. anderen Fahr-
zeugnutzern über seine Zugangsberechtigung das Laden er-
möglicht. 
7. Haftung 
7.1 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Elektrizitätsversorgung der Ladepunkte ist die SWLi, so-
weit es sich um Folgen einer Störung des Stromnetzbetriebes 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, von ihrer Leis-
tungspflicht befreit.  

7.2 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Par-
teien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der 
Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit her-
beigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

7.3 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haf-
tende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge 
der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Be-
rücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen. 

7.4 Die SWLi haftet dem Kunden nicht für Schäden am Fahr-
zeug des Kunden, die dem Kunden dadurch entstehen, dass 
die Ladepunkte entgegen der Bedienungsanleitung an den 
Ladepunkten oder auf sonstige unsachgemäße Weise be-
nutzt werden. 

7.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 
8. Übertragung des Vertrags 
Die SWLi ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Ver-
trag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirt-
schaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Über-
tragung nach Satz 1 ist dem Kunden rechtzeitig im Voraus 
mitzuteilen. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. Hierauf 
wird der Kunde von der SWLi in der Mitteilung gesondert hin-
gewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen nach 
§ 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbeson-
dere bei Übertragungen im Sinne des Umwandlungsgesetzes, 
bleiben von dieser Ziffer unberührt. 
9. Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten / 
Widerspruchsrecht / Wechselseitige Übernahme von Infor-
mationspflichten gegenüber sonstigen betroffenen Personen 
9.1 Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 
zum Datenschutz (z. B. Datenschutz-Grundverordnung – DS-
GVO, Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten des Kunden ist: Stadtwerke 
Lindau (B) GmbH & Co. KG, Auenstraße 12, 88131 Lindau (B), 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
DER STADTWERKE LINDAU (B) GMBH & CO. KG (SWLi) 
für das Laden von Elektrofahrzeugen 

Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG – Auenstraße 12 – D-88131 Lindau (B) 
Telefon: +49 (0) 8382.704.704 – E-Mail: kundencenter@sw-lindau.de – www.sw-lindau.de       Stand: 01.02.2023 2 

Telefon + 49(0) 8382.704.263; E-Mail: kundenservice@sw-
lindau.de, www.sw-lindau.de. 
9.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte der SWLi steht dem Kun-
den für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten unter Datenschutzbeauftragter der Stadtwerke Lindau 
(B) GmbH & Co. KG, Auenstraße 12, 88131 Lindau (B), Telefon 
+ 49(0) 8382.704.0; E-Mail: datenschutz@sw-lindau.de zur 
Verfügung. 
9.3 Die SWLi verarbeitet folgende Kategorien personenbezo-
gener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. Name, Adresse, 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Daten zu den Ladevorgän-
gen, Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten), Daten 
zum Zahlungsverhalten. 
9.4 Die SWLi verarbeitet die personenbezogenen Daten des 
Kunden zu den folgenden Zwecken und auf folgenden Rechts-
grundlagen: 
9.4.1 Erfüllung des Vertrags und Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.  
9.4.2 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen han-
dels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 
9.4.3 Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Inte-
resse liegen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO. 
9.4.4 Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen der SWLi oder Dritter erfor-
derlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
9.4.5 Soweit der Kunde der SWLi eine Einwilligung zur Verar-
beitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt 
hat, verarbeitet die SWLi personenbezogene Daten auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Tele-
fonwerbung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Der Wider-
ruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht 
die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-
tung. 
9.4.6 Bewertung der Kreditwürdigkeit des Kunden zur Mini-
mierung von Ausfallrisiken sowie Mitteilung von Anhaltspunk-
ten zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit des Kunden durch die 
Auskunftei on-collect solutions AG, Karlstraße 3, 89073 Ulm 
und/oder Verein CreditreformKempten/Allgäu, Fürsten-
straße 1, 97439 Kempten/Allgäu auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen der SWLi oder Dritter erfor-
derlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Die SWLi über-
mittelt zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit personenbezogene 
Daten zur Identifikation des Kunden (Name, Anschrift und ggf. 
Geburtsdatum) sowie Daten über nicht vertragsgemäßes oder 
betrügerisches Verhalten an die genannte Auskunftei. Die Aus-
kunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie zu-
dem zum Zwecke der Profilbildung (Scoring) um Dritten Infor-
mationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Kunden zu 
geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit fließen unter 
anderem die Anschriftendaten des Kunden ein. 
9.5 Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezoge-
nen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der in Ziffer 9.4 
genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber folgenden Emp-
fängern bzw. Kategorien von Empfängern: Software- bzw. IT-
Dienstleister, Druckdienstleister, Marketingdienstleister, Ener-
giedienstleister, Callcenter, Marktforschungsinstitute, Logistik- 
und Postdienstleister, Kreditinstitute und Zahlungsdienstleis-
ter, Wirtschaftsauskunfteien, Inkassounternehmen, Rechtsan-
wälte, Marktkommunikationspartner, Akten- und Datenträger-
entsorgungsunternehmen so-wie Öffentliche Stellen und Insti-
tutionen bei Vorliegen einer entsprechenden gesetzlichen Ver-
pflichtung oder Berechtigung. 
9.6 Zudem verarbeitet die SWLi personenbezogene Daten, die 
sie von den in Ziffer 9.5 genannten Empfängern bzw. Katego-
rien von Empfängern erhält. Sie verarbeitet auch personenbe-
zogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. 
aus Grundbüchern, Handelsregistern, und dem Internet zuläs-
sigerweise gewinnen durfte. 
9.7 Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder 
in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt 
nicht. 
9.8 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den 
unter Ziffer 9.4 genannten Zwecken so lange gespeichert, wie 

dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwe-
cke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die 
personenbezogenen Daten des Kunden so lange gespeichert, 
wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der SWLi an der 
Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von 
zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 
9.9 Der Kunde hat gegenüber der SWLi Rechte auf Auskunft 
über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 
DS-GVO); Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet 
oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, 
wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbei-
tung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich 
ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung 
bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 
DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in 
Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen 
gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom 
Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personenbezoge-
nen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten 
Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis 
dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 
9.10 Im Rahmen dieses Vertrags muss der Kunde diejenigen 
personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 9.3) bereitstellen, die für 
den Abschluss des Vertrags und die Erfüllung der damit verbun-
denen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren 
Erhebung die SWLi gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten 
kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 
9.11 Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertrags findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
statt. 
9.12 Gilt nicht für Verbraucher: Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, die dem jeweils anderen Vertragspartner nach 
Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informations-
pflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitern, Erfüllungsge-
hilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) zu erfüllen, 
wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen perso-
nenbezogene Daten betroffener Personen von einem Vertrags-
partner an den jeweils anderen Vertragspartner weitergeben 
werden und/oder betroffene Personen auf Veranlassung des 
einen Vertragspartners den jeweils anderen Vertragspartner 
kontaktieren. Hierfür verwendet der Vertragspartner, der die 
personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf dessen Veran-
lassung die Kontaktaufnahme erfolgt, die ihm vom anderen 
Vertragspartner zur Verfügung gestellten Informationen. Die 
Informationen der SWLi zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten betroffener Personen finden sich in den vorangegange-
nen Ziffern 9.1 bis 9.11. sowie im nachfolgenden Wider-
spruchsrecht. Es obliegt ausschließlich dem zur Information 
verpflichteten Vertragspartner, dem anderen Vertragspartner 
den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen entspre-
chende Informationen zur Verfügung zu stellen und diese bei 
Bedarf auch während der Vertragslaufzeit zu aktualisieren. 
 

Widerspruchsrecht 

Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezoge-
nen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der 

Marktforschung gegenüber der SWLi ohne Angabe von Grün-
den jederzeit widersprechen. Die SWLi wird die personenbe-

zogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht 
mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktfor-
schung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verar-
beitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfül-

lung des Vertrags) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die die SWLi auf ein berech-
tigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützt, kann 
der Kunde gegenüber der SWLi aus Gründen, die sich aus der 

besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter 
Angabe dieser Gründe widersprechen. Die SWLi wird die 

personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Wi-
derspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden 
Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, er 
kann zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 
die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden über-
wiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Lindau (B) 
GmbH & Co. KG, Auenstraße 12, 88131 Lindau (B), Fax: +49 

(0)8382 704-5263, kundenservice@sw-lindau.de. 

 
10. Kostenpauschalen 
10.1 Die Parteien vereinbaren folgende Kostenpauschalen, 
die der Kunde im Falle eines vertragswidrigen Verhaltens oder 
aus anderem Grund an die SWLi zu entrichten hat:  

Mahnkosten pro Mahnschreiben 4,00 €* 

Bearbeitungsentgelt für Rücklastschriften 
aus dem Zahlungsverkehr: Für jede nicht  
eingelöste Lastschrift werden verrechnet: 15,00 €* 
Ausstellung Ersatzladekarte: 20,00 €* 

Barinkasso vor Ort  20,00 €** 

Bareinzahlung Kasse/Kundenservice  10,00 €* 

Adressrecherche  20,00 €* 

Kostenaufstellung/Saldenbestätigung  10,00 €* 

10.2 Umsatzsteuer: 

Die mit * gekennzeichneten Beträge unterliegen nicht der 
Umsatzsteuer. 

** inkl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer (derzeit: 19 %) 
11. Streitbeilegungsverfahren 
11.1 Die SWLi nimmt nicht an Verfahren mit Verbrauchern 
zur außergerichtlichen Streitbeilegung im Sinne des VSBG zu 
Rechten und Pflichten aus dem Vertrag oder zum Bestehen 
des Vertrages teil. 
11.2 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-
Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen 
Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Ver-
braucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder On-
line-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Ver-
fahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäi-
schen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgen-
dem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consum-
ers/odr/.  
12. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beru-
hen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. Ladesäulenverord-
nung, BGB, EnWG, höchstrichterliche Rechtsprechung, Ent-
scheidungen der Bundesnetzagentur). Das vertragliche Äquiva-
lenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvorherseh-
bare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmenbe-
dingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren kon-
kreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem 
Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem 
Inkrafttreten – absehbar war), die die SWLi nicht veranlasst 
und auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeuten-
dem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss 
eine im Vertrag und/oder diesen Bedingungen entstandene Lü-
cke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung 
des Vertrages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtspre-
chung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine 
Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen 
ist die SWLi verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingungen – 
mit Ausnahme der Preise – unverzüglich insoweit anzupassen 
und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äqui-
valenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder 
der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren 
Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich 
macht (z. B. mangels gesetzlicher Überleitungsbestimmun-
gen). Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die An-
passung wird nur wirksam, wenn die SWLi dem Kunden die An-
passung spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde von der SWLi in der Mittei-
lung gesondert hingewiesen. 
13. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetz-
buchs, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich Lindau. Das 
gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat. Diese Regelung gilt nur für Gewerbekunden. 
14. Schlussbestimmungen 
14.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Neben-
abreden bestehen nicht. 

14.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag 
im Übrigen davon unberührt. 


